
Regierungspräsidium Kassel  

 

Wir sind telefonisch mo. - do. von 08:00 - 16:30 Uhr und fr. von 08:00 - 15:00 Uhr ständig erreichbar. Besuche bitte möglichst  

mo. - do. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 15:30 Uhr, fr. von 09:00 - 12:00 Uhr, oder nach tel. Vereinbarung. 

Postanschrift:  Hubertusweg 19 - 36251 Bad Hersfeld - Vermittlung 0561/106-0 
Das Dienstgebäude Hubertusweg 19  ist vom Bahnhof zu Fuß in ca. 10 Minuten zu erreichen.  

3, 4, 6, 7 und 8 sowie verschiedenen Buslinien zu erreichen (Haltestelle Altmarkt). 
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Geschz. Hedok:   RPKS - 33.2-61 d 02 07/1-2019/9 
Dokumentnr.:       2023/1419883 
Bearbeiter/in  Peter Rosenthal 
Durchwahl  0561/106 - 28 89 
Fax  0611/32 76 40 - 9 42  
E-Mail   peter.rosenthal@rpks.hessen.de 
Internet www.rp-kassel.de 
Ihr Zeichen          Braun 
Ihre Nachricht      undatiert 
 Besuchsanschrift Hubertusweg 19, Bad Hersfeld 
 
Datum: 16.10.2023 

   

   

Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
 
Stellungnahme zu der Bauleitplanung der Stadt Bad Sooden-Allendorf im Rahmen der 
förmlichen Beteiligung der TÖB nach § 4 (1) BauGB  

Planung:    Aufstellung Bebauungsplan Nr. 59 „Stadtgraben“, Änderung FNP Nr. 9  
    der Stadt Bad Sooden-Allendorf 

Gemarkung: Bad Sooden-Allendorf  

Landkreis:  Werra-Meissner  

 
Aus Sicht des Immissionsschutzes bestehen gegen die Ausweisung des Sondergebietes 
grundsätzlich keine Bedenken. 
 
Hinweis: eine Beurteilung der immissionsschutzrechtlichen Belange hat in Abhängigkeit zu 
den im weiteren Verlauf im Sondergebiet jeweils vorgesehenen Nutzungen zu geschehen. 
Diese sind entsprechend auf Grundlage § 4 (1) 1 c bzw. d der Verordnung über 
Zuständigkeiten nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung, dem Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz, dem 
Gesetz zur Ausführung des Protokolls über Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregister und dem Benzinbleigesetz (Immissionsschutz-
Zuständigkeitsverordnung – ImSchZuV) vom 26.11.2014 zu vollziehen.  

Im Auftrag 

P. Rosenthal 

 
 
Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussgezeichnet. Es ist 
deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig.
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